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I.

21630

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung einer Umschulung zur staatlich 

 anerkannten Erzieherin / zum staatlich 
 anerkannten Erzieher in praxisintegrierter Form

Runderlass 
des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, 

Gleichstellung, Flucht und Integration
AZ: 97.23.03.01-000002 2022-0013427

Vom 6. Juli 2023

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und 
der Verwaltungsvorschriften zu §  44 der Landeshaus-
haltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445) in der 
jeweils geltenden Fassung Zuwendungen zur Unterstüt-
zung der Umschülerinnen und Umschüler zur staatlich 
anerkannten Erzieherin und zum staatlich anerkannten 
Erzieher in praxisintegrierter Form beim Erwerb des Be-
rufsabschlusses. Ein Anspruch der Antragstellerin oder 
des Antragstellers auf Gewährung einer Zuwendung be-
steht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf-
grund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

2.1

Gefördert wird das dritte Umschulungsjahr zur staatlich 
anerkannten Erzieherin und zum staatlich anerkannten 
Erzieher in praxisintegrierter Form in Nordrhein-West-
falen im Zeitraum 1. August 2023 bis 31. Juli 2024. Die 
Zuwendung dient der Unterstützung der Umschülerin-
nen und Umschüler beim Erwerb dieses Berufsabschlus-
ses durch die Förderung der mit der Umschulung im 
dritten Umschulungsjahr entstehenden Ausgaben, auf-
grund der wegfallenden gesetzlichen Leistungen der 
Bundesagentur für Arbeit. 

2.2

Umschulung im Sinne dieser Richtlinie ist eine Qualifi -
zierungsmaßnahme nach §§ 81ff. in Verbindung mit § 180 
Absatz 2 Nummer 3 SGB III.

2.3

In praxisintegrierter Form fi ndet eine Umschulung im 
Sinne dieser Richtlinie statt, wenn die Umschülerin be-
ziehungsweise der Umschüler neben dem Besuch der 
Fachschule für Sozialpädagogik in einer Einrichtung zur 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern ausge-
bildet wird.

3
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger im Sinne dieser Richtlinie sind ausschließlich natür-
liche Personen, die zum Zweck der Umschulung zur 
staatlich anerkannten Erzieherin oder zum staatlich an-
erkannten Erzieher in praxisintegrierter Form im Zeit-
raum August 2021 bis Juli 2023 Arbeitslosengeld bei 
Weiterbildung nach §§ 136ff. SGB III erhalten (Umschü-
lerin beziehungsweise Umschüler). 

4
Zuwendungsvoraussetzungen

Die Zuwendung wird unter der Voraussetzung des Vorlie-
gens eines Umschulungsvertrages mindestens für den 
Zeitraum 1. August 2021 bis 31. Juli 2024 und einer Be-
scheinigung über den Besuch der Fachschule Sozialpäd-
agogik sowie der nachfolgenden Voraussetzungen ge-
währt:

4.1

Teilnahme an einer Umschulungsmaßnahme zur staat-
lich anerkannten Erzieherin oder zum staatlich aner-
kannten Erzieher in praxisintegrierter Form als Weiter-
bildungsmaßnahme nach Ziffer 2 dieser Richtlinie und 
Erhalt von Arbeitslosengeld bei Weiterbildung nach 
§§ 136ff. SGB III im Zeitraum August 2021 bis Juli 2023.

4.2

Der Träger der praktisch ausbildenden Einrichtung zur 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern muss 
seinen Sitz in Nordrhein-Westfalen haben und die Ein-
richtung in Nordrhein-Westfalen gelegen sein.

4.3

Eine Zuwendung auf der Grundlage dieser Richtlinie 
kann der Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwen-
dungsempfänger nur einmalig gewährt werden. 

4.4

Der Abschluss eines Vertrages über eine im August 2021 
begonnene Umschulung zur staatlich anerkannten Er-
zieherin oder zum staatlich anerkannten Erzieher in 
praxisintegrierter Form ist gemäß Nummer 1.3.1 der Ver-
waltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung för-
derunschädlich.

5
Art und Umfang, Höhe der Finanzierung

5.1
Zuwendungsart

Projektförderung.

5.2
Finanzierungsart

Festbetragsfi nanzierung. 

5.3
Form der Zuwendung

Zuschuss.

5.4
Bemessungsgrundlage

Förderfähig sind die durch die Umschulung im dritten 
Umschulungsjahr entstehenden Ausgaben. Der Festbe-
trag beträgt 550 Euro sowie 200 Euro für das erste Kind 
der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsemp-
fängers und 150 Euro ab dem zweiten Kind pro Kalen-
dermonat, in dem die unter Nummer  4.2 genannte Be-
schäftigung im Bewilligungs- und Durchführungszeit-
raum besteht. Festbeträge für Kinder werden unter der 
Voraussetzung gewährt, dass ein Anspruch auf Erhalt ei-
nes Kinderzuschlags nach §  6a Bundeskindergeldgesetz 
besteht. 

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1

Eine Zuwendung wird nur für die Dauer der Beschäfti-
gung der Umschülerin oder des Umschülers in der Ein-
richtung zur Bildung, Erziehung und Betreuung im Rah-
men der praktischen Ausbildung gewährt. Mit Abbruch 
der Beschäftigung endet auch das Zuwendungsrechts-
verhältnis.

6.2

Der Bewilligungs- und Durchführungszeitraum umfasst 
den Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024

6.3

Eine vorzeitige Beendigung der Umschulung, die durch 
die Umschülerin oder den Umschüler zu vertreten ist, ist 
durch die oder den Antragstellenden unverzüglich der 
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Bewilligungsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Bewilli-
gungsbehörde wird sich den teilweisen oder vollständi-
gen Widerruf des Zuwendungsbescheides im Bescheid 
vorbehalten.

7
Verfahren

7.1
Antragsverfahren

7.1.1.

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist unter 
Verwendung des Musters gemäß Anlage 1 bis zum 
31. August 2023 bei der Bewilligungsbehörde zu stellen. 
Es können nur Anträge berücksichtigt werden, die voll-
ständig, unterzeichnet und fristgerecht eingegangen sind. 

7.1.2

Als antragsbegründende Unterlagen müssen vorgelegt 
werden

a)  die Kopie eines amtlichen Identitätsnachweises,

b)  ein Nachweis über den Eintritt in das dritte Umschu-
lungsjahr im August 2023 durch Vorlage einer Be-
scheinigung über eine im August 2021 begonnene 
Umschulung zur staatlich anerkannten Erzieherin 
oder zum staatlich anerkannten Erzieher in praxis-
integrierter Form,

c)  eine Bescheinigung über den Besuch der Fachschule 
Sozialpädagogik, 

d)  eine Kopie des Bewilligungsbescheides für Arbeits-
losengeld und

e)  eine Kopie der Geburtsurkunde(n) des oder der Kinder. 

7.2
Bewilligungsverfahren

7.2.1

Die Bewilligungsbehörde bewilligt die Zuwendung nach 
pfl ichtgemäßem Ermessen unter Verwendung des Musters 
gemäß Anlage 2. 

7.2.2

Zuständige Bewilligungsbehörde sind die Bezirksregie-
rungen.

7.3
Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt, soweit der Zu-
wendungsbescheid bestandskräftig geworden ist, quar-
talsweise zur Mitte des Quartals ohne weitere Mittelan-
forderung unter Vorlage der Bestätigung über den Fort-
gang der Umschulung sowie über das Fortbestehen des 
Schulverhältnisses unter Verwendung der Anlage 3.

7.4
Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist bis zum 31. Oktober 2024 
zu erbringen. Ihm ist ein Zeugnis entsprechend §  180 
Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 SGB III, das Auskunft über 
den Inhalt des vermittelten Lehrstoffs gibt, beizufügen. 
Der Verwendungsnachweis ist nach dem Muster der An-
lage 4 vorzulegen.

7.5
Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44 Landes-
haushaltsordnung, soweit nicht in den Förderrichtlinien 
Abweichungen zugelassen worden sind.

8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach seiner Veröffent-
lichung in Kraft und zum 31. Juli 2024 außer Kraft.
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Antrag 
auf Gewährung einer Zuwendung für eine Umschulung zur staatlich anerkannten 
Erzieherin / zum staatlich anerkannten Erzieher in praxisintegrierter Form 
 
An 

die Bezirksregierung  

 

1. Antragstellerin / Antragsteller 
Name, Vorname       
Anschrift:       
Tel./Fax/E-Mail:       
Geburtsdatum:       
Bankverbindung:                                            

IBAN                                  BIC 

 

      

Bezeichnung des Kreditinstituts 
Ausbildungseinrichtung, Adresse:       
Kopie eines amtlichen Identitätsnachweises 
ist beigefügt: 

   ja      

   nein   
Nachweis über den Eintritt in das dritte 
Umschulungsjahr im August 2023 durch 
Vorlage einer Bescheinigung über eine im 
August 2021 begonnene Umschulung piA-
Erzieher:in ist beigefügt: 

   ja      

   nein   

Bescheinigung über den Besuch der 
Fachschule Sozialpädagogik ist beigefügt: 

   ja      

   nein   
Kopie des Bewilligungsbescheides für 
Arbeitslosengeld bei Weiterbildung nach     
§§ 136 ff. SGB III ist beigefügt: 

   ja      

   nein   

Kopie der Geburtsurkunde:n des oder der 
Kinder, für die ein Anspruch auf Erhalt eines 
Kinderzuschlags nach § 6a BKGG besteht, 
ist beigefügt: 

   ja      

   nein   

 

2. Gegenstand der Zuwendung 

Die Zuwendung dient der Unterstützung der Umschülerinnen und Umschüler zur staatlich anerkannten 
Erzieherin und zum staatlich anerkannten Erzieher in praxisintegrierter Form beim Erwerb des 
Berufsabschlusses. 

Die Zuwendung dient dem Ausgleich wegfallender gesetzlicher Leistungen der Bundesagentur für 
Arbeit für eine Umschulung zur staatlich anerkannten Erzieherin und zum staatlich anerkannten Erzieher 
in praxisintegrierter Form als Weiterbildungsmaßnahme nach §§ 81 ff. Drittes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB III) im dritten Umschulungsjahr von August 2023 bis Juli 2024. 
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Die Zuwendung wird in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.07.2024 gewährt für Umschülerinnen und 
Umschüler, die zum Zweck der Umschulung zur staatlich anerkannten Erzieherin oder zum staatlich 
anerkannten Erzieher in praxisintegrierter Form im Zeitraum August 2021 bis Juli 2023 Arbeitslosengeld 
bei Weiterbildung nach §§ 136 ff. SGB III erhalten.  
 
3. Voraussetzungen 

Die Zuwendung kann nur unter den Voraussetzungen gewährt werden, dass die / der Antragsteller / 
Antragstellerin im Bewilligungszeitraum in einer Einrichtung zur Bildung, Erziehung und Betreuung im 
Rahmen der praktischen Ausbildung beschäftigt ist und ein Umschulungsvertrag mindestens für den 
Zeitraum 1. August 2021 bis 31. Juli 2024 und einer Bescheinigung über den Besuch der Fachschule 
Sozialpädagogik vorliegt. 

 

4. Beantragte Zuwendung für den Zeitraum 01.08.2023 bis 31.07.2024 

 monatlich gesamt 

Festbetrag Antragstellerin / 
Antragsteller 

550 Euro 12 x 550 Euro = 6.600 Euro 

Festbetrag erstes Kind  

(bitte ankreuzen): 

   ja      

   nein   

200 Euro pauschal 12 x 200 Euro = 2.400 Euro 

Festbeträge weitere Kinder  

 

      (bitte Anzahl weitere 
Kinder eintragen) x 150 Euro 
pauschal =       

12 x       (bitte monatliche 
Pauschalsumme weitere Kinder 
eintragen) 

Beantragte Zuwendung  

 

5. Erklärungen der Antragstellerin / des Antragstellers 

5.1 Ich nehme zur Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Zuwendung besteht. 

5.2 Ich bestätige, dass ich der Bewilligungsbehörde auf Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhalts 
und Bearbeitung meines Antrags erforderlichen Unterlagen und Informationen unverzüglich zur 
Verfügung stelle. 

5.3 Ich versichere, dass ich eine von mir zu vertretende vorzeitige Beendigung der Umschulung 
unverzüglich schriftlich anzeige. 

5.4 Ich versichere, dass ich der Bewilligungsbehörde zur quartalsweisen Auszahlung der Zuwendung 
zur Mitte des Quartals eine Bestätigung über den Fortgang der Umschulung und eine Bestätigung über 
das Fortbestehen des Schulverhältnisses vorlege. Ich habe Kenntnis, dass die Auszahlung in der Regel 
zwei Wochen nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheids erfolgt. 

5.5 Mir ist bekannt, dass sicherzustellen ist, dass den Bewilligungsbehörden, dem Landesrechnungshof 
NRW oder von diesen Stellen Beauftragten auf Verlangen die Prüfung der zweckentsprechenden 
Verwendung an Ort und Stelle ermöglicht wird.  

5.6 Ich versichere, dass alle Angaben vollständig und richtig sind. 
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Ort, Datum      Rechtsverbindliche Unterschrift   
      

 

____________________________________ 
(Name, Funktion) 
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Kopf und Angaben zur Bewilligungsbehörde 
 

 
 

Zuwendungsbescheid 
(Projektförderung) 

 
 

Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW);  
Gewährung von Zuwendungen gemäß §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) NRW und 
den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie der Richtlinie des Ministeriums für 
Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW vom 
XX.XX.2023, zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer Umschulung zur staatlich 
anerkannten Erzieherin / zum staatlich anerkannten Erzieher in praxisintegrierter Form. 
 
Ihr Antrag vom xx.xx.2023, hier eingegangen am xx.xx.2023  
 
 
Anlagen: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 

ANBest-P – (Stand: ….)  
 

Muster über den Fortgang der Umschulung sowie über das Fortbestehen des 
Schulverhältnisses 
 
Muster Verwendungsnachweis 
 

 
I. 

1. Bewilligung  
Auf Ihren vorgenannten Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom 01.08.2023 bis 
31.12.2024 (Bewilligungszeitraum) eine Zuwendung für:  
 
- Pauschalbetrag für in Höhe von _____ Euro (in Buchstaben: -______________- Euro-).  
 
 
 

2. Zur Durchführung folgender Maßnahme:  
 

„Umschulung zur staatlich anerkannten Erzieherin / zum staatlich anerkannten Erzieher in 
praxisintegrierter Form“ 

 
Die Maßnahme ist in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.07.2024 durchzuführen 
(Durchführungszeitraum). Die Zuwendung ist zweckgebunden. 
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3. Finanzierungsart/ -höhe  
 
Pauschalbetrag für Personalausgaben  
Die Zuwendung wird im Wege der Festbetragsfinanzierung in Form eines Pauschalbetrages 
für Personalausgaben als Zuschuss in Höhe von _______ Euro gewährt.  
 
 
4. Ermittlung der Zuwendung  
 

 monatlich gesamt 

Festbetrag Antragstellerin / 
Antragsteller 

550 Euro 12 x 550 Euro = 6.600 Euro 

Festbetrag erstes Kind  

(bitte ankreuzen): 

   ja      
   nein   

200 Euro pauschal 12 x 200 Euro = 2.400 Euro 

Festbeträge weitere Kinder  

 

      (bitte Anzahl 
weitere Kinder eintragen) 
x 150 Euro pauschal = 
      

12 x       (bitte monatliche 
Pauschalsumme weitere 
Kinder eintragen) 

Gesamtsumme der Zuwendung  

 

 

II. 

Nebenbestimmungen 

 

Die beigefügten ANBest-P sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Hierzu wird Folgendes bestimmt: 

1. Die Nr. 1.4, 5.4, 6 und 8.3.1 AnBest-P finden keine Anwendung 
 

Ergänzend gelten folgende Nebenbestimmungen: 

 
2. Vorlage eines Nachweises über den Eintritt in das dritte Umschulungsjahr im August 

2023 durch Vorlage einer Bescheinigung über eine im August 2021 begonnene 
Umschulung piA-Erzieher:in. 
 

3. Vorlage einer Bescheinigung über den Besuch der Fachschule Sozialpädagogik. 
 

4. Quartalsweise Vorlage der Bestätigung über den Fortgang der Umschulung sowie über 
das Fortbestehen des Schulverhältnisses je zur Mitte des Quartals. 
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5. Vorlage einer Kopie des Bewilligungsbescheides für Arbeitslosengeld bei 
Weiterbildung nach §§ 136 ff. SGB III. 
 

6. Vorlage der Kopie(n) der Geburtsurkunde(n) des oder der Kinder, für die ein Anspruch 
auf Erhalt eines Kinderzuschlags nach § 6a BKGG besteht. 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt, soweit der Zuwendungsbescheid 
bestandskräftig geworden ist, quartalsweise zur Mitte des Quartals ohne weitere 
Mittelanforderung unter Vorlage der Bestätigung über den Fortgang der Umschulung 
sowie über das Fortbestehen des Schulverhältnisses unter Verwendung der Anlage 3 
zu folgenden Terminen: 

15.09.2023  X Euro 

15.12.2023 X Euro 

15.03.2024 X Euro 

15.06.2024 X Euro 

7. Zuwendungsberechtigt sind Umschülerinnen und Umschüler, die zum Zweck der 
Umschulung zur staatlich anerkannten Erzieherin oder zum staatlich anerkannten 
Erzieher in praxisintegrierter Form im Zeitraum August 2021 bis Juli 2023 
Arbeitslosengeld bei Weiterbildung nach §§ 136 ff. SGB III erhalten.  

8. Eine Zuwendung wird nur für die Dauer der Beschäftigung in der Einrichtung zur 
Bildung, Erziehung und Betreuung im Rahmen der praktischen Ausbildung gewährt. 
Mit Abbruch der Beschäftigung endet auch das Zuwendungsrechtsverhältnis. 

 
9. Eine von Ihnen zu vertretende vorzeitige Beendigung der Umschulung ist mir 

unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Für diesen Fall behalte ich mir den teilweisen oder 
vollständigen Widerruf des Zuwendungsbescheides vor. 
 

10. Der Verwendungsnachweis ist unter Verwendung der Anlage 4 der Förderrichtlinie bis 
zum 31.10.2024 vorzulegen. Ihm ist das Zeugnis gemäß Nr. 7.4 der Förderrichtlinie 
beizufügen.  

 

 

III. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem örtlich 
zuständigen Verwaltungsgericht erhoben werden.  
 
Die Klage kann schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichts erhoben werden.  
 
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden.  
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Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Es muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die technischen Rahmenbedingungen 
für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach 
näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung vom 24. November 2017 
(BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fassung.  
 
Wird die Klage durch Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 
VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO 
auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte Personen, denen ein sicherer 
Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine 
Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht 
möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die 
Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich 
danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument 
nachzureichen.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite: www.justiz.de.  
 
Hinweis:  
Die Auszahlung der Zuwendung kann erst erfolgen, wenn der Zuwendungsbescheid 
bestandkräftig geworden ist (nach Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des 
Zuwendungsbescheides). Sie können die Bestandkraft des Zuwendungsbescheides 
herbeiführen und die Auszahlung beschleunigen, wenn Sie der Bewilligungsbehörde schriftlich 
verbindlich erklären, dass Sie auf die Einlegung von Rechtsbehelfen verzichten.  
 

 

Im Auftrag 
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Bestätigung über den Fortgang der Umschulung sowie über das Fortbestehen des 
Schulverhältnisses im Rahmen der Umschulung zur staatlich anerkannten Erzieherin / 

zum staatlich anerkannten Erzieher in praxisintegrierter Form 

 (Aufruf vom 06.07.2023) 
 
 

 
 

Geschäftszeichen (GZ) des Zuwendungsbescheides:       
Name, Vorname der Zuwendungsempfängerin / des Zuwendungsempfängers: 
    
Gesamter Durchführungszeitraum der Maßnahme:  bis   
 

Hiermit bestätige ich, dass ich im unten angegebenen Zeitraum die Fachschule Sozialpädagogik 
besucht und an einer Umschulung zur staatlich anerkannten Erzieherin / zum staatlich anerkannten 
Erzieher in praxisintegrierter Form teilgenommen habe. 

Bitte einen Zeitraum wählen: 
 
� 01.08.2023 – 15.09.2023 
� 16.09.2023 – 15.12.2023 
� 16.12.2023 – 15.03.2024 
� 16.03.2024 – 15.06.2024 
 

 
 

Die oben getroffenen Angaben können durch bereits vorhandene und einsehbare Unterlagen bei 
der Zuwendungsempfängerin / dem Zuwendungsempfänger plausibilisiert werden. 

 
Erklärung zu § 264 StGB: 
Ich erkläre hiermit, dass mir bekannt ist, dass die getätigten Angaben zu den Teilnehmenden im genannten Zeitraum im Projekt 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB in Verbindung mit § 1 des Landessubventionsgesetzes vom 24. März 1977 (GV. 
NRW S. 136/SGV. NRW 73) und § 2 des Subventionsgesetzes des Bundes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034) sind.1 

 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben. 

 
 
 
 
    Datum  Unterschrift(en) der Zuwendungsempfängerin /  
 des Zuwendungsempfängers 

 
 
 
______________________________________ 
Name in Druckbuchstaben 

 
 
 
 
 
1 Subventionsbetrug kann gemäß § 264 StGB mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft werden. 

Stand: 01/2023 
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Verwendungsnachweis 
 

der Umschülerin beziehungsweise des Umschülers  
 

für Zuwendungen zur Förderung einer Umschulung zur staatlich anerkannten Erzieherin 
beziehungsweise zum staatlich anerkannten Erzieher in praxisintegrierter Form 

für den Zeitraum 01.08.2023 bis 31.07.2024 
 
 

 
 

Geschäftszeichen (GZ) des Zuwendungsbescheides:       
Name, Vorname der Zuwendungsempfängerin beziehungsweise des 
Zuwendungsempfängers: 
    
Gesamter Durchführungszeitraum der Maßnahme:  bis   
 

Hiermit bestätige ich, dass ich oben angegebene Umschulung zur staatlich anerkannten Erzieherin 
beziehungsweise zum staatlich anerkannten Erzieher in praxisintegrierter erfolgreich abgeschlossen 
habe. Die Erlangung des Berufsabschlusses ist durch Vorlage des Zeugnisses nach Nr. 7.4 der 
Förderrichtlinie zu dokumentieren, das dem Verwendungsnachweis als Anlage beigefügt ist. 

 
� Zeugnis nach Nr. 7.4 der Förderrichtlinie beigefügt 
 
Ein zahlenmäßiger Nachweis gemäß Nr. 6.4 ANBest-P ist nicht erforderlich. 

 
Die oben getroffenen Angaben können durch bereits vorhandene und einsehbare Unterlagen bei 
der Zuwendungsempfängerin beziehungsweise dem Zuwendungsempfänger plausibilisiert werden. 
 
Erklärung zu § 264 StGB: 
Ich erkläre hiermit, dass mir bekannt ist, dass die getätigten Angaben im genannten Zeitraum im Projekt subventionserhebliche Tatsachen 
im Sinne des § 264 StGB in Verbindung mit § 1 des Landessubventionsgesetzes vom 24. März 1977 (GV. NRW S. 136/SGV. NRW 73) und 
§ 2 des Subventionsgesetzes des Bundes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034) sind.1 

 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben. 

 
 
 
 
    Datum   Unterschrift der Zuwendungsempfängerin         
                                                                                beziehungsweise des Zuwendungsempfängers 

 
 
 
 ______________________________________ 
 Name in Druckbuchstaben 

 
 
 
 
 
1 Subventionsbetrug kann gemäß § 264 StGB mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft werden. 

Stand: 01/2023 

– MBl. NRW. 2023 S. 768
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7123

Richtlinie zur Förderung der „Meisterprämie” 
in Nordrhein-Westfalen

(Förderrichtlinie Meisterprämie)
Runderlass 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vom 21. Juni 2023

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach Maßgabe

a)  dieser Richtlinie und

b)  den §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol-
genden LHO, und des Runderlasses des Finanzminis-
teriums „Verwaltungsvorschriften zur Landeshaus-
haltsordnung“ vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445) in 
der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden VV zur 
LHO,

Zuwendungen für Ausgaben zur Zahlung von Prämien 
für den erfolgreichen Abschluss der berufl ichen Weiter-
bildung zur Handwerksmeisterin oder zum Handwerks-
meister vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2027. Die 
Meisterprämie stellt die fi nanzielle Anerkennung einer 
Leistung dar und ist somit ein Anreiz, sich berufl ich fort-
zubilden. 

Zudem wird der Landes-Gewerbeförderungsstelle des 
nordrhein-westfälischen Handwerks e.V., im Folgenden 
LGH, eine Zuwendung für die im Rahmen der Umset-
zung der Meisterprämie entstehenden Ausgaben ge-
währt.

1.2

Ein Anspruch auf die Gewährung einer Zuwendung be-
steht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf-
grund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens und im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung ist das Ausreichen einer Prä-
mie in Höhe von 2 500 Euro für erfolgreiche Meisterab-
schlüsse im Handwerk ab dem 1. Juli 2023 und die damit 
verbundenen Ausgaben der LGH zur Abwicklung.

3
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerin ist die LGH, welche die Meis-
terabschlüsse im Sinne dieser Richtlinie prämiert.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

Die Anerkennung der Zahlung einer Meisterprämie ist 
an folgende Voraussetzungen gebunden:

4.1

Für die LGH gelten sowohl für die mit der Abwicklung 
der Prämierung verbundenen Ausgaben als auch für die 
Prämierung selbst die Bestimmungen nach Nummer  1 
der VV zu § 44 LHO.

4.2

Auszahlungsvoraussetzung für die Prämierte bezie-
hungsweise den Prämierten sind folgende Bestimmun-
gen:

4.2.1

Die Gewährung einer Meisterprämie setzt vom An-
spruchsbegünstigten einen Abschluss in einem Gewerbe 

nach Anlage A oder B Abschnitt  1 der Handwerksord-
nung voraus. 

4.2.2

Für die Gewährung einer Meisterprämie ist das vom 
Meisterprüfungsausschuss ausgestellte Zeugnis über den 
erfolgreichen Abschluss des Meisterprüfungsverfahrens 
im Sinne des § 22 Absatz 3 der Meisterprüfungsverfah-
rensverordnung als öffentlich-rechtlich geregelte Fortbil-
dungsprüfung nach der Handwerksordnung erforderlich. 
Es werden Zeugnisse berücksichtigt, die ab dem 1. Juli 
2023 ausgestellt wurden und zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung nicht älter als drei Monate sind.

4.2.3

Hauptwohnsitz der Absolventinnen und der Absolventen 
muss zum Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergeb-
nisses nach Nummer  4.2.2 in Nordrhein-Westfalen lie-
gen. Die Meisterprüfung muss nicht in Nordrhein-West-
falen abgelegt worden sein.

4.2.4

Die Prämierte beziehungsweise der Prämierte hat bis-
lang keine Meisterprämie oder andere Form der Auf-
stiegsprämie in Nordrhein-Westfalen oder einem ande-
ren Bundesland beantragt.

4.2.5

Die Prämierte beziehungsweise der Prämierte erklärt 
sich im Auszahlungsantrag bereit, das Zeugnis mindes-
tens fünf Jahre aufzubewahren und auf Anforderung zur 
Prüfung dem Landesrechnungshof vorzulegen.

4.3

Der vorzeitige Maßnahmebeginn wird allgemein zuge-
lassen, Nummer 1.3. der VV zu § 44 LHO ist nicht anzu-
wenden. 

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart

Projektförderung

5.2
Finanzierungsart

5.2.1

Vollfi nanzierung der Ausgaben der LGH im Rahmen der 
Auszahlung der Meisterprämie.

5.2.2

Pauschale Festbetragsfi nanzierung der Meisterprämie.

5.3
Form der Zuwendung

5.3.1

Die Zuwendung an die LGH erfolgt als Projektförderung 
im Wege der Vollfi nanzierung in Form eines Zuschusses. 

5.3.2

Die LGH erhält pro anspruchsberechtigter Absolventin 
und pro anspruchsberechtigtem Absolventen, die oder 
der die in den Nummern 4.2.1 bis 4.2.5 genannten Vor-
aussetzungen erfüllt und die Prämie beantragt hat, ein-
malig 2 500 Euro zur weiteren Auszahlung an die Prä-
mierte beziehungsweise den Prämierten.

5.3.3

Zuwendungsfähig sind diejenigen Ausgaben, die der 
LGH im Rahmen der Ausreichung der Prämie entstehen 
sowie die Prämie selbst.
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5.4
Bemessungsgrundlage

zu Nummer 5.2.1

Personal- und Sachausgaben, die durch die Abwicklung 
der Prämienvergabe entstehen, einschließlich Erstellung 
und Betrieb, inklusive Wartung und Weiterentwicklung, 
einer digitalen Lösung sowie für die Öffentlichkeits-
arbeit.

zu Nummer 5.2.2

Ausgaben für die Prämierung der bestandenen Meister-
prüfung.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1

Die LGH trägt dafür Sorge, dass das unter Num-
mer 4.2.2 genannten Zeugnis bei den Prämierten im Ori-
ginal und alle weiteren auszahlungsbegründenden Un-
terlagen bei ihr nachweisbar in Kopie vorliegen. Sie ist 
bei der Prüfung von Anträgen auf Auszahlung einer 
Meisterprämie zur Einhaltung der Prüf- und Dokumen-
tationspfl ichten der VV zur LHO unter Berücksichtigung 
dieser Richtlinie verpfl ichtet.

6.2

Die LGH ist verpfl ichtet, dem Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales außerhalb der Verwendungs-
nachweisprüfung Auskünfte zu erteilen, die für die Beur-
teilung des Erfolgs der Förderung erforderlich sind.

7
Verfahren

7.1
Antragsverfahren und Bewilligungsverfahren

Der Antrag für die unter Nummer 5.3.2 genannten Mittel 
ist erstmalig mit einem Durchführungs- und Bewilligungs-
zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2024 an 
die zuständige Bewilligungsbehörde, Bezirksregierung 
Düsseldorf, zu stellen, die den Zuwendungsbescheid erlässt.

Die Antragstellung für die unter Nummer 5.3.3 genann-
ten Mittel kann erstmalig mit einem Durchführungs- 
und Bewilligungszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 
31. Dezember 2024 bei der gleichen Bewilligungsbehörde 
erfolgen. Danach kann eine gemeinsame Antragstellung 
für die Mittel unter Nummer  5.3.2 und 5.3.3 für bis zu 
zwei Jahre bei der Bewilligungsbehörde erfolgen.

7.2
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Mittel zu Nummer 5.2.2

Abweichend von Nummer 1.4 ANBest-P können die Mit-
tel zur Auszahlung der Meisterprämie insoweit angefor-
dert werden, dass diese innerhalb von vier Monaten für 
fällige Zahlungen benötigt werden. Nach Antragstellung 
durch die Prämierten ist die Prämie innerhalb von vier 
Monaten an diese auszuzahlen.

Die Prämierten stellen einen Auszahlungsantrag an die 
LGH, der als begründende Unterlage das Meisterzeugnis 
in Kopie sowie eine behördliche erweiterte Meldebe-
scheinigung, aus der der Wohnsitz zum Zeitpunkt der 
Feststellung des Prüfungsergebnisses hervorgeht, ent-
hält. Hierzu ist das von der LGH bereitgestellte Formu-
lar zu verwenden. Eine Verifi zierung der Unterlagen er-
folgt durch die LGH in Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Stellen. Auf dieser Grundlage erfolgt die 
Auszahlung der Prämie.

7.3
Verwendungsnachweisverfahren

Es ist ein Verwendungsnachweis zur Vollfi nanzierung der 
Ausgaben der LGH sowie zur Auszahlung der Meister-
prämie durch die LGH zu erstellen:

zu Nummer 5.2.1

Der Verwendungsnachweis entspricht Nummer 6 
 ANBest-P.

zu Nummer 5.2.2

Der Nachweis der Verwendung erfolgt nach Nummer  6 
ANBest-P. Hierbei ist der zahlenmäßige Nachweis nach 
Nummer  6.4 in Form einer Gesamtübersicht über die 
ausgezahlten Prämien zu gestalten.

8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2023 in 
Kraft und am 31. Dezember 2027 außer Kraft. 

– MBl. NRW. 2023 S. 779

791

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendung 
zur Schaffung, Erhaltung, Wiederherstellung und 

Verbesserung von Grüner Infrastruktur
(Grüne-Infrastruktur-Richtlinien – GI RL)

Runderlass
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Vom 28. Juni 2023

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1
Zuwendungszweck

Vor dem Hintergrund der Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen vom 6.5.2013 (COM(2013) 249 fi nal) „Grüne In-
frastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Natur-
kapitals“ und der Mitteilung der Kommission an das Eu-
ropäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen vom 20.05.2020 (COM(2020) 380 fi nal) „EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für Natur 
in unserem Leben“ zielen diese Richtlinien auf Schaf-
fung, Erhalt, Wiederherstellung, Vernetzung und Verbes-
serung der Grünen Infrastruktur, indem Zuwendungen 
im besiedelten Bereich und dessen Umland gewährt wer-
den. Im Fokus steht dabei die Stärkung heimischer Bio-
diversität sowie von Ökosystemen und ihren Leistungen 
durch naturbasierte Lösungen. Auf diese Weise soll ins-
besondere der Biotopverbund weiterentwickelt, aber 
auch Beiträge beispielsweise zum Artenschutz, zur Kli-
maanpassung, zum Gewässerschutz, zum Boden- und 
Flächenschutz, zur Landschaftsgestaltung, zur Umwelt-
gerechtigkeit, zur menschlichen Gesundheit und Wohl-
befi nden sowie zur Umweltbildung geleistet werden.

1.2
Rechtsgrundlagen

Zuwendungen werden auf der Grundlage dieser Richtli-
nien und nach Maßgabe insbesondere folgender Regelun-
gen in der jeweils geltenden Fassung gewährt: 

a)  §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158), im Folgenden LHO, sowie den zugehö-
rigen Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushalts-
ordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445), im Fol-
genden VV zur LHO beziehungsweise VVG zur LHO,

b)  Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. 
L 352 vom 24.12.2013, S. 1),
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c)  Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im 
Agrarsektor (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 9).

1.3
Anwendung im Rahmen von Förderprogrammen

Findet die Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des Investi-
tionsgesetzes Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen 
(n.v.) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung bei 
der Gewährung einer Zuwendung, kommen die Grüne-
Infrastruktur-Richtlinien ergänzend und konkretisierend 
zur Anwendung, soweit sie den Bestimmungen der Rah-
menrichtlinie nicht widersprechen. Die Grüne-Infra-
struktur-Richtlinien sind im Fördergebiet des Rheini-
sches Reviers im Sinne von Nummer  4.1 der Rahmen-
richtlinie zur Umsetzung des Investitionsgesetzes 
Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen (n.v.) als vorran-
gig gegenüber den anderen Fachrichtlinien des Natur-
schutzes zu betrachten und im gesamten Rheinischen 
Revier anwendbar.

Im Fall der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus 
dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 sind die EU-
spezifi schen Fördervorschriften sowie die EFRE/JTF 
Rahmenrichtlinie NRW vom 7. Oktober 2022 (MBl. NRW. 
S. 871) vorrangig gegenüber diesen Richtlinien anzuwen-
den. Es werden ausschließlich Vorhaben unterstützt, die 
gemäß den vom EFRE/JTF-Begleitausschuss NRW auf-
gestellten Auswahlkriterien plausibel und angemessen 
sind und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, zur Verbesse-
rung und Gewährleistung der Lebensqualität der Men-
schen und zu den Zielen der Biodiversitätsstrategie NRW 
leisten. Dieses ist im Antragsverfahren darzustellen.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen 
besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbe-
hörde aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung 

Zuw endungsfähig sind Vorhaben zur Sicherung, Wieder-
herstellung, Schaffung, Entwicklung und Vernetzung von 
Elementen der grünen Infrastruktur sowie Vorhaben zur 
Erstellung oder Aktualisierung entsprechender konzep-
tioneller beziehungsweise planerischer Grundlagen. Da-
runter fallen insbesondere:

a)  Sicherung, Schaffung und Entwicklung von Offen-
landfl ächen, 

b)  Sicherung, Schaffung und Entwicklung von Gehölz-
strukturen wie Sukzessionswald, Baumreihen und 
Waldstrukturen,

c)  Ökologische Optimierung, Sicherung und Schaffung 
von naturnahen Gewässern, Auen und Feuchtberei-
chen einschließlich der Wiedervernässung auch durch 
naturnahe Rückhalteräume und Versickerungsfl ächen 
oder der Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit, 
sofern diese nicht im Widerspruch zu den Vorgaben 
der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 
vom 22.12.2000, S.  1), beziehungsweise der Errei-
chung der Bewirtschaftungsziele gemäß §§  27 bis 31 
des Wasserhaushaltsgesetzes in der jeweils gültigen 
Fassung stehen,

d)  Entsiegelung und Entwicklung von Flächen zum An-
legen naturnaher Strukturen inklusive der naturna-
hen Entwicklung von vormals genutzten Brachfl ächen 
einschließlich der Wiederherstellung von natürlichen 
Bodenfunktionen,

e)   Stärkung des Naturerlebens und der Landschaftsge-
staltung in Natur- und Grünräumen durch Schaffung 
naturverträglicher Erholungsfl ächen einschließlich 
Spielfl ächen, Wegeerschließung und -anbindung sowie 
natur- und umweltbezogener Information und Wissens-
vermittlung auch unter Einsatz neuer Medien, bei-
spielsweise bei Informationstafeln und Lehrpfaden,

f)  Besucherlenkung zur Steuerung von Fuß- und Rad-
verkehr, auch digital, in ökologisch sensiblen Berei-
chen durch umwelt- und naturpädagogische Informa-
tionen,

g)  Urbanes Gärtnern auf öffentlichen Flächen,

h)  Biodiversitätsfördernde Maßnahmen an Gebäuden 
und im Straßenraum, 

i)  Naturnahe Sammlung, Behandlung, Versickerung, Ab-
leitung von Niederschlagswasser im Zusammenhang 
mit der Umsetzung von Maßnahmen der Nummern 2a 
bis 2h 

 aa)  Erstellung von Versickerungsanlagen für Nieder-
schlagswasser, 

 bb)  Erstellung von Anlagen zum Rückhalt des Nie-
derschlagswassers,

 cc)  Erstellung von oberirdischen Ableitungen mit ei-
nem Anschluss an Gewässer und

 dd)  Erstellung von Anlagen zur Sammlung und Nut-
zung des möglichst gering belasteten Nieder-
schlagswassers, zum Beispiel Zisternen, insbeson-
dere zu Zwecken der Vegetationsbewässerung,

j)  Gefährdungsabschätzung im Sinne des §  9 des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes vom 17. März 1998 (BGBl.  I 
S. 502), in der jeweils geltenden Fassung sowie Siche-
rung und Sanierung von Altlasten und schädlichen 
Bodenveränderungen im Zusammenhang mit Gefah-
renverdacht oder Gefahren bei der Umsetzung von 
Maßnahmen der Nummern 2a bis 2i,

k)  Maßnahmenbezogene Bildungsaktivitäten sowie Vor-
haben, die der Weiterentwicklung einer Angebots-
struktur in der Naturschutzbildung und der außer-
schulischen Umweltbildung dienen und zur Stärkung 
und Förderung von Bewusstsein und Handeln im 
Sinne einer natur- und umweltbezogenen Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in allen Lerngruppen, ins-
besondere von Kindern und Jugendlichen, beitragen 
und 

l)  Entwicklung und Aktualisierung von kommunalen, 
interkommunalen oder regionalen Plänen, Strategien 
und Konzepten der grünen Infrastruktur, zum Bei-
spiel Grünordnungspläne, Grün- und Freiraumkon-
zepte und Biodiversitätsstrategien.

3
Zuwendungsempfangende

Zuwendungsberechtigt sind:

a)  Gemeinden und Gemeindeverbände aus Nordrhein-
Westfalen,

b)  Trägervereine der Biologischen Stationen, Träger von 
Naturparken, Stiftungen mit dem Satzungszweck Na-
turschutz, Träger von außerschulischen Lernorten, so-
wie die in Nordrhein-Westfalen anerkannten Natur-
schutzverbände und

c)  Sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts 
und des Privatrechts.

Für Maßnahmen der Nummer  2l sind ausschließlich 
 Gemeinden und Gemeindeverbände aus Nordrhein-
Westfalen zuwendungsberechtigt.

4
Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1

Zuwendungen dürfen nur bewilligt werden, wenn die öf-
fentlich-rechtlichen beziehungsweise privatrechtlichen 
Voraussetzungen für eine langfristige oder dauerhafte 
Sicherung des Zuwendungszwecks gewährleistet sind. 

4.2

Zuwendungen werden nur für die Erstellung von über-
geordneten Plänen, Strategien beziehungsweise Konzep-
ten der grünen Infrastruktur nach Nummer 2l oder zur 
Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus einem solchem 
oder ähnlichen Kontext ableiten lassen, gewährt. Sofern 
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kein Plan, Konzept beziehungsweise keine Strategie vor-
liegt, sind der formelle und informelle Kontext, wie die 
Landschaftsplanung und kommunale Biodiversitätsstra-
tegien oder Grünordnungspläne, in die sich die Maß-
nahme einbetten soll, nachvollziehbar zu erläutern und 
so der Bedarf der Maßnahme zu begründen.

4.3
Pläne, Strategien und Konzepte

Pläne, Strategien und Konzepte im Sinne von Num-
mer 2l sind zuwendungsfähig, wenn Folgendes erfüllt ist:

a)  Handlungsrahmen inklusive Bezug zu übergeordneten 
Zielsetzungen und Planungen,

b)  Flächenscharfe Darstellung der grünen Infrastruktur 
als Natur-, Grün- und Freiraumsystem mit Biotopver-
bund inklusive der Gewässer und ergänzender Ele-
mente sowie ihrer Funktionen und Leistungen,

c)  Bedarfsanalyse,

d)  Formulierung von Leitbild, Zielen und Maßnahmen,

e)  Erläuterung möglicher maßnahmenbezogener Umset-
zungsinstrumente,

f)  Erläuterung von fl ankierenden Maßnahmen wie Be-
teiligung, Wissenschaft und Forschung, Bildung, En-
gagement bestimmter Akteure und

g)  Ratsbeschluss.

4.4

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt unter Berücksich-
tigung des Leitfadens „Biodiversitätsfördernde Maßnah-
men auf Freifl ächen, Ausgleichsfl ächen und an Gebäuden 
unter besonderer Berücksichtigung von landeseigenen 
Liegenschaften und Gewerbegebieten“ des Ministeriums 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalens (LT-Vorlage 
17/6788) (n.v.) in der jeweils geltenden Fassung.

4.5

Die Herstellung vollversiegelter Flächen im Zuge der 
Maßnahmenumsetzung ist grundsätzlich von der Förde-
rung ausgeschlossen und nur im begründeten Ausnah-
mefall, wie beispielsweise zu Zwecken der Barrierefrei-
heit auf stark frequentierten Flächen, zuwendungsfähig.

4.6

Im Zusammenhang mit der Umsetzung von investiven 
Maßnahmen muss die Entwicklung naturnaher Flächen 
mindestens 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamt-
ausgaben ausmachen. Die Ausgaben für Trassenbau dür-
fen maximal 30 Prozent der zuwendungsfähigen Ge-
samtausgaben der Maßnahme ausmachen. 

4.7

Für Maßnahmen nach Nummer  2j gelten die folgenden 
Zuwendungsvorrausetzungen nach Bodenschutz- und 
Altlastenförderrichtlinien vom 13. Januar 2015 (MBl. 
NRW. S.  104) in der jeweils geltenden Fassung. Voraus-
setzung für eine Förderung einer Sanierung ist, dass Ge-
fährdungsabschätzungen und Vorbereitung von Sanie-
rungsmaßnahmen vorausgegangen sind. Sanierungsmaß-
nahmen sind zuwendungsfähig, wenn diese auf Grund 
der Pfl ichten nach §  4 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
notwendig sind und wenn

a)  es sich bei der Altlast um eine Altablagerung handelt, 
deren Betreiber eine Gemeinde oder ein Gemeindever-
band war und nicht auf Grund von Anordnungen nach 
§ 36 Absatz 4 oder § 39 Absatz 1 oder § 40 Absatz 2 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212) in der jeweils geltenden Fassung han-
delt oder

b)  die Altlast auf eine stillgelegte Anlage zurückzufüh-
ren ist, die von einer Gemeinde oder Gemeindever-
band oder dem Eigenbetrieb einer Gemeinde oder Ge-
meindeverband betrieben worden ist oder

c)  der Zuwendungsempfänger Alleineigentümer des 
Grundstücks (grundbuchamtlicher Eigentümer) ist 

und bei Altablagerungen nicht auf Grund der in 
Buchstabe a genannten Anordnung nach §  36 Ab-
satz 4, § 39 Absatz 1 oder § 40 Absatz 2 des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes handelt oder durch einen Dritten 
gehandelt wird, wobei die Besitzverhältnisse unbe-
rücksichtigt bleiben oder

d)  die Maßnahmen im Wege der Ersatzvornahme nach 
den §§ 59 bis 65 des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156, ber. 2005 S. 818) in 
der jeweils geltenden Fassung durchgesetzt werden 
müssen.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart

Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung 
gewährt.

5.2
Finanzierungsart

Die Zuwendungen werden grundsätzlich im Wege der 
Anteilfi nanzierung gewährt.

5.3
Form der Zuwendung

Die Zuwendungen werden als Zuschuss beziehungsweise 
als Zuweisung gewährt. 

5.4
Bemessungsgrundlage

Bemessungsgrundlage für die prozentuale Förderung 
sind die als zuwendungsfähig anerkannten Gesamtaus-
gaben der Maßnahme.

5.4.1
Zuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähig sind die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Durchführung der unter Nummer  2 ge-
nannten Fördergegenstände stehenden und zur Zielerrei-
chung notwendigen Ausgaben.

Zuwendungsfähige Ausgabenarten sind insbesondere 
auch:

5.4.1.1

Ausgaben für Gutachten und für die Planung.

5.4.1.2

Grunderwerb und Grunderwerbsnebenkosten zugunsten 
von Zuwendungsempfangenden gemäß Nummer  3a und 
3b, sofern zur Realisierung von Maßnahmen gemäß der 
Nummern 2a bis f, h und i notwendig. Im Fall der antei-
ligen Gewährung von EU-Mitteln aus dem EFRE/JTF-
Programm NRW 2021-2027 sind Ausgaben für Grunder-
werb für einen Betrag von mehr als zehn Prozent, bezie-
hungsweise für Brachfl ächen und ehemals industriell 
genutzte Flächen mit Gebäuden von mehr als 15 Prozent, 
der förderfähigen Gesamtausgaben des betreffenden Vor-
habens nicht zuwendungsfähig.

5.4.1.3

Personal- und Gemeinausgaben sowie Ausgaben für die 
Öffentlichkeitsarbeit. Bei ausschließlich landesfi nanzier-
ten Fördervorhaben sind die Personal- und Gemeinaus-
gaben der Zuwendungsempfangenden nach Nummer 3a 
und von Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft 
nicht zuwendungsfähig.

5.4.1.4

Maßnahmenbezogene Anschaffungen, sofern sie von ih-
rer Gebrauchsbestimmung her nicht bereits für andere 
Zwecke der allgemeinen Unterhaltung genutzt werden 
können und soweit für die Maßnahmen nach diesen 
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Richtlinien eine spezielle Technik erforderlich ist, die 
beim Antragsteller derzeit nicht vorhanden ist. Anschaf-
fungen, die zur Steigerung der Biodiversität notwendig 
sind, sind grundsätzlich zuwendungsfähig. Die Anschaf-
fung darf höchstens 30 Prozent der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben ausmachen.

5.4.1.5

Die dreijährige Entwicklungspfl ege von Anpfl anzungen 
kann im Rahmen des Durchführungszeitraumes des je-
weiligen Förderprogramms, gegebenenfalls anteilig, ge-
fördert werden.

5.4.2
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben

a)  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Sinne der na-
turschutzrechtlichen Eingriffsregelung und sonstige 
Maßnahmen, die aufgrund gesetzlicher, vertraglicher 
oder sonstiger Verpfl ichtung durchzuführen sind,

b)  Personal- und Sachausgaben bei ausschließlich lan-
desfi nanzierten Fördervorhaben, die nach den Förder-
richtlinien Biologische Stationen NRW vom 1. Januar 
2005 (MBl. NRW. S. 564) in der jeweils geltenden Fas-
sung zuwendungsfähig wären und

c)  Maßnahmen, die nach anderen Förderrichtlinien des 
Landes zuwendungsfähig sind.

5.5 
Höhe der Zuwendung

Die Höhe der Zuwendung beträgt grundsätzlich 80 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Fördersatz 
erhöht sich bei Zuwendungsempfangenden nach Num-
mer 3a, die sich in der Haushaltssicherung befi nden auf 
90 Prozent. Bei Zuwendungsempfangen-den nach Num-
mer 3b erhöht sich der Fördersatz ebenfalls auf 90 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

5.5.1
Bagatellgrenze

Die Bagatellgrenze für eine Zuwendung beträgt bei Ge-
meinden, Gemeindeverbänden und anderen Gebietskör-
perschaften des öffentlichen Rechts 50 000 Euro und im 
Übrigen 10 000 Euro. Im Fall der anteiligen Gewährung 
von EU-Mitteln aus dem EFRE/JTF-Programm NRW 
2021-2027 müssen die zuwendungsfähigen Gesamtaus-
gaben eines Vorhabens mehr als 200 000 Euro betragen.

6
Sonstige Bestimmungen

6.1
Nebenbestimmungen

Dem Zuwendungsbescheid werden als jeweils einschlä-
gige Nebenbestimmungen die Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung, 
Anlage 2 zu Nummer 5.1 der VV zu § 44 LHO, im Folgen-
den ANBest-P, oder die Allgemeinen Nebenbestimmun-
gen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemein-
den, Anlage 1 zu Nummer 5.1 VVG zu § 44 LHO, im Fol-
genden ANBest-G, beziehungsweise im Fall der 
anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus dem EFRE/
JTF-Programm NRW 2021-2027 die Allgemeine Neben-
bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung sowie dem Fonds für einen 
gerechten Übergang, Anlage 1 zu Nummer  6.1 EFRE/ 
JTF RRL NRW, im Folgenden ANBest-EU, beigefügt.

6.2
Beihilfen

Sofern die Zuwendung eine beihilferechtliche Relevanz 
im Sinn des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl C 326 vom 
26.10.2012  S.  47) in der jeweils geltenden Fassung auf-
weist, ist die Gewährung der Zuwendung ausschließlich 
als De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnungen (EU) 
Nr.  1407/2013 beziehungsweise der Verordnung (EU) 

Nr.  1408/2013 in der jeweils geltenden Fassung zu ge-
währen.

6.3

Zweckbindungsfristen

Zuwendungsempfangende sind, soweit nicht bereits an-
derweitig geregelt, zur Einhaltung folgender Zweckbin-
dungsfristen verpfl ichtet:

6.3.1

Bei beschafften Gegenstände beträgt die Zweckbin-
dungsfrist drei bis zehn Jahre. Die Zweckbindungsfrist 
sollte sich praxisnah an den Abschreibungsfristen oder 
der durchschnittlichen Nutzungsdauer der beschafften 
Gegenstände orientieren.

6.3.2

Die Zweckbindungsfrist bei Investitionen beträgt 25 
Jahre.

6.3.3

Die Zweckbindungsfrist bei Grunderwerb ist unbe-
grenzt.

6.3.4

Bei kapitalisierten Entschädigungsleistungen und bei 
der Anpachtung von Grundstücken oder Teilfl ächen in 
Form der Kapitalisierung beträgt die Zweckbindungs-
frist mindestens 25 Jahre.

Bei Grunderwerb ausschließlich aus Mitteln des Landes 
sowie kapitalisierten Entschädigungsleistungen sind die 
Einschränkungen der Nutzungsbefugnis der Eigentümer 
durch Eintragungen im Grundbuch als beschränkt per-
sönliche Dienstbarkeit zu sichern. Eine Nutzungsände-
rung oder Veräußerung ist nur mit Zustimmung der hö-
heren Naturschutzbehörde zulässig.

6.4

Pfl egeverpfl ichtungen

Zuwendungsempfangende verpfl ichten sich zur Pfl ege 
von Anpfl anzungen für die Dauer von zehn Jahren und 
zur Pfl ege von Gehölzen von 25 Jahren.

7

Verfahrensregelungen

7.1

Antragsverfahren

Anträge auf Zuwendung sind unter Verwendung der An-
lage 2 zu Nummer 3.1 VVG zu § 44 LHO bei den unter 
Nummer 7.2 genannten Bewilligungsbehörden zu stellen. 

Die Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung 
mit Mitteln der Europäischen Union erfolgt über das 
EFRE.NRW.online-Portal oder schriftlich unter Verwen-
dung der Antragsformulare bei der bewilligenden Stelle. 
Anträge zur Förderung unter Bezugnahme der Rahmen-
richtlinie zur Umsetzung des Investitionsgesetzes Kohle-
regionen in Nordrhein-Westfalen im Fördergebiet des 
Rheinischen Reviers sind gemäß Nummer 8.1 unter Ver-
wendung des vorgeschriebenen Formdrucks bei der Be-
zirksregierung Köln zu stellen.

7.2

Bewilligungsbehörden

Bewilligungsbehörden sind die örtlich zuständigen Be-
zirksregierungen. Bei einer Förderung unter Bezug-
nahme auf die Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des In-
vestitionsgesetzes Kohleregionen in Nordrhein-Westfa-
len (n.v.) im Fördergebiet des Rheinischen Reviers ist 
gemäß Nummer  8.1 die Bezirksregierung Köln Bewilli-
gungsbehörde.
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7.3
Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendungs nachweis

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gezahlten Zuwendungen gelten die VV beziehungs-
weise VVG zu § 44 LHO. Der Nachweis der verwendeten 
Mittel ist unter Verwendung der Anlage 4 zu Nummer 10 
VVG zu § 44 LHO gegenüber der bewilligenden Stelle zu 
führen. Bei Zuwendungen mit Mitteln der Europäischen 
Union gelten die Regelungen der EFRE/JTF Rahmen-
richtlinie NRW.

7.4
Weiterleitung von Mitteln

Gemeinden und Gemeindeverbände aus Nordrhein-
Westfalen dürfen die Mittel auf Grundlage der Verord-
nung (EU) Nr.  1407/2013 der Kommission vom 18. De-
zember 2013 über die Anwendung der Artikel  107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf De-minimis-Beihilfen an Dritte weiterleiten. 
Dies gilt nicht im Fall der anteiligen Gewährung von 
EU-Mitteln aus dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021-
2027. Im Falle der Weiterleitung von Zuwendungen in 
den außergemeindlichen Bereich nach Nummer  12 VVG 
zu §  44 LHO in der Form von Zuwendungsbescheiden 
oder Zuwendungsverträgen haben die Gemeinden den 
Letztempfangenden der Zuwendungen aufzugeben, die 
zutreffenden Allgemeinen Nebenbestimmungen – insbe-
sondere ANBest-P zu beachten. Von den Letztempfan-
genden der Zuwendungen ist der Verwendungsnachweis 
regelmäßig in qualifi zierter Form durch die Vorlage von 
Büchern und Belegen zu führen. Die Prüfung der Ver-
wendungsnachweise erfolgt durch die Gemeinden. Ge-
genüber der Bewilligungsbehörde werden, soweit im 
Einzelfall keine anderen Festlegungen getroffen worden 
sind, die Verwendungsnachweise im vereinfachten Ver-
fahren mit dem Sachbericht und dem dazu gehörenden 
zahlenmäßigen Nachweis von den Gemeinden geführt. 
Die Bewilligungsbehörde gibt im Weiterleitungsfall den 
Gemeinden auf, dass die geprüften Verwendungsnach-
weise der Letztempfangenden der Zuwendungen dem 
Verwendungsnachweis der Gemeinde beizufügen sind.

7.5
Publizitätsvorschriften

Auf die Förderung durch das für diese Richtlinien zu-
ständige Landesressort ist unter Verwendung des Logos 
in den Medien, wie zum Beispiel Websites, Schilder, Ta-
feln, Präsentationen, Pressemitteilungen oder ähnliches, 
hinzuweisen. Bei Publikationen ist der Zusatz „Geför-
dert durch“ oder „Gefördert vom“ zusätzlich zu nutzen. 
Es ist zu beachten, dass das Wappen stets auf weißem 
Grund steht. Finden diese Richtlinien Anwendung bei 
der Gewährung einer Zuwendung im Rahmen von För-
derprogrammen gelten darüber hinaus die dortigen In-
formations- und Publizitätsvorschriften in der jeweils 
geltenden Fassung; sie gehen den Vorschriften dieser 
Richtlinien vor, soweit sie diesen widersprechen oder sie 
ergänzen.

8
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. Er tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2029 außer 
Kraft. Gleichzeitig treten die Richtlinien Grüne Infra-
struktur vom 13. Februar 2017 (MBl. NRW. S. 115) außer 
Kraft. 

– MBl. NRW. 2023 S. 780

793

Änderung der Muster und Gebühren 
für Fischereischeine, Fischereiabgabe

Runderlass
des Ministeriums für Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz
– III.4 – 760.51.00.00 –

Vom 22. Juni 2023

1

Die Anlagen 1 bis 3 des Runderlasses „Muster und 
 Gebühren für Fischereischeine, Fischereiabgabe“ vom 
6.  März 2019 (MBl. NRW. S.  122) erhalten die aus den 
Anhängen 1 bis 3 zu diesem Runderlass ersichtliche 
 Fassung.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.
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910

Abnahme von baulichen Maßnahmen 
bei Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 

(Abnahmeerlass)
Runderlass

des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
Az. 58.74.06-001001 – 2023-0001293

Vom 6. Juli 2023

1
Grundsätze

Gemäß § 12 Absatz 3 der Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen (VOB) Teil B: Allgemeine Vertragsbe-
dingungen für die Ausführung von Bauleistungen – Aus-
gabe 2016 – vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr.  155a vom 
15.  Oktober 2009, ber. BAnz. 2010  S.  940), die zuletzt 
durch Bekanntmachung vom 7. Januar 2016 (BAnz AT 
19.01.2016 B3; ber. BAnz AT 01.04.2016 B1) geändert 
worden ist, kann die Abnahme einer Bauleistung wegen 
eines wesentlichen Mangels bis zur Beseitigung verwei-
gert werden.

2
Verfahren

2.1
Neu errichtete Ingenieurbauwerke im Sinne der DIN 1076

Das Vorliegen der vertraglich geschuldeten Bestands-
unterlagen eines neu errichteten Ingenieurbauwerks 
im  Sinne der DIN 1076: Ausgabe November 1999, 
Abschn. 3.1, zum Zeitpunkt der ersten Hauptprüfung ge-
mäß DIN 1076: Ausgabe November 1999, Abschnitt 5.2 ist 
von wesentlicher Bedeutung und bei neuen Bauverträgen 
in Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenbau Nord-
rhein-Westfalen vertraglich zu vereinbaren. Ohne Vorlage 
der vollständigen Bestandsunterlagen kann die erste 
Hauptprüfung nicht durchgeführt werden. Eine aufgrund 
von fehlenden Bestandsunterlagen unterbliebene erste 
Hauptprüfung führt zur fehlenden Abnahmereife.

2.2
Bestehende Ingenieurbauwerke im Sinne der DIN 1076

Für bestehende Ingenieurbauwerke im Sinne DIN 1076: 
Ausgabe November 1999, Abschnitt 3.1 ist im Zuge einer 
neuerlichen Baumaßnahme, die die Abmessungen oder die 
Konstruktion des Bauwerks verändert, zum Beispiel bei 
einer Verstärkungsmaßnahme, die Übergabe überarbeite-
ter Bestandsunterlagen vom Auftragnehmer an den Auf-
traggeber von zentraler Bedeutung und bei neuen Bauver-
trägen in Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen vertraglich zu vereinbaren. Die voll-
ständigen Bestandsunterlagen haben spätestens mit An-
trag auf Abnahme der Leistung gemäß § 12 Absatz 3 der 
VOB Teil B vorzuliegen. Dies ist als wesentliche Leistung 
im Bauvertrag besonders hervorzuheben.

3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. August 2023 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Juli 2028 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2023 S. 797

II.

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Investitionsprogramm 2023
und sonstige Krankenhausmaßnahmen

des Landes Nordrhein-Westfalen
 Bekanntmachung

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vom 29. Juni 2023

Nach § 19 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. S.  702, ber. 2008  S.  157), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 506, 
ber. S. 877) geändert worden ist, wird für das Jahr 2023 
folgendes Investitionsprogramm aufgestellt und veröf-
fentlicht:

1.

Zur Finanzierung stehen folgende Mittel zur Verfügung:

1.1

Errichtung von Krankenhäusern (Neubau, Umbau, Er-
weiterungsbau) einschließlich der Erstausstattung mit 
den für den Krankenhausbetrieb notwendigen Anlage-
gütern sowie der Wiederbeschaffung von Anlagegütern 
mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr 
als 15 Jahren (Baupauschale; §  18 Absatz  1 Nummer  1 
des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen)

– Ausgabemittel –  
laut Haushaltsansatz 362 000 000,00 Euro

Abzüglich ausstehende  
Forderung 2022 00,00 Euro

 362 000 000,00 Euro

1.2

Pauschale Förderung kurzfristiger Anlagegüter (§§  17 
und 18 Absatz  1 Nummer  2 des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen)

– Ausgabemittel –  
laut Haushaltsansatz 403 000 000,00 Euro

Abzüglich ausstehende  
Forderung 2022  00,00 Euro

 765 000 000,00 Euro

1.3

Mögliche Förderung der Investitionskosten durch beson-
dere Beträge (§  23 des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen)  

– Ausgabemittel –  
laut Haushaltsansatz 7 000 000,00 Euro

 772 000 000,00 Euro

Ausgabemittel insgesamt 772 000 000,00 Euro

2. 

Für die Berechnung der jährlichen Pauschalbeträge nach 
§ 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen werden 
gemäß § 1 der Verordnung über die pauschale Kranken-
hausförderung vom 28. Februar 2022 (GV. NRW. S. 286) 
die Prozentsätze verwendet, welche das jeweilige förder-
fähige Krankenhaus im Verhältnis aller förderfähigen 
Krankenhäuser an dem im Jahr 2021 für die Pauschal-
förderung bestimmten Haushaltsansatz durch den För-
derbescheid nach § 1 Absatz 1 der Verordnung über die 
pauschale Krankenhausförderung zu erhalten hatte. Der 
so ermittelte Wert entspricht dem Anteil, den das jewei-
lige förderfähige Krankenhaus von den jeweils für die 
jährliche Pauschalförderung bestimmten Haushaltsan-
sätzen beanspruchen kann.
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3. 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung nach dem Kranken-
hausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
entsteht nach §  19 Absatz  2 des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen erst mit 
der schriftlichen Bewilligung der Fördermittel.

– MBl. NRW. 2023 S. 797
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